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IDW veröffentlicht erste Verlautbarungen zum BilMoG 

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wirft in der Bilanzierungs-
praxis eine Vielzahl von Fragen auf. Das Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW) hat bereits kurz nach Inkrafttreten des BilMoG fachli-
che Verlautbarungen veröffentlicht, die den Übergang von der bisherigen auf 
die neue Rechtslage unterstützen sollen. Mit den Entwürfen von IDW Stel-
lungnahmen zur Rechnungslegung zu den Themen „Latente Steuern“ sowie 
„Übergangsregelungen des BilMoG“ bietet das IDW frühzeitig Hilfestellungen 
zu besonders komplexen Rechnungslegungsfragen. „Den Bilanzierenden 
und deren Abschlussprüfern bleibt nun genügend Zeit, um sich auf diese 
Vorschriften und deren Auslegung durch das IDW einzustellen,“ sagt Klaus-
Peter Naumann, Vorstandssprecher des IDW. 

Die beiden Entwürfe beantworten u.a. Zweifelsfragen zur 

• Aktivierung latenter Steuern auf steuerliche Verlustvorträge, 

• Verrechnungsreihenfolge bei der Ermittlung des Saldos ansatzfähiger 
aktiver bzw. ansatzpflichtiger passiver latenter Steuern, 

• Behandlung latenter Steuern im Falle von ertragsteuerlichen Organ-
schaften, 

• Anpassung der Pensionsrückstellungen an die neuen Bewertungs-
vorschriften und 

• Handhabung des Wahlrechts, früher gelegte stille Reserven fortzufüh-
ren oder ergebnisneutral aufzulösen. 

Darüber hinaus erläutern zwei neue IDW Rechnungslegungshinweise die 
Voraussetzungen, unter denen es zulässig ist 

• Vermögensgegenstände nach der Aufhebung der sog. umgekehrten 
Maßgeblichkeit entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften auch 
handelsrechtlich degressiv abzuschreiben, 
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• zur Kompensation des Wegfalls der Aufwandsrückstellungen für 
Großreparaturen die planmäßige Abschreibung von Sachanlagen 
komponentenweise für Bestandteile mit unterschiedlicher Nutzungs-
dauer zu bestimmen. 

Mit dem BilMoG sind auch wichtige Neuregelungen für die Abschlussprüfung 
in Kraft getreten. Das IDW hat deren Auswirkungen auf die IDW Prüfungs-
standards untersucht und Vorschläge für die erforderlichen Änderungen un-
mittelbar nach Inkrafttreten des BilMoG veröffentlicht. Die neuen Prüfungs-
vorschriften betreffen u.a. 

• die Auswirkungen der zukünftig von börsennotierten und bestimmten 
anderen Aktiengesellschaften abzugebenden sog. Erklärung zur Un-
ternehmensführung auf die Abschlussprüfung sowie 

• die künftig von kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften gefor-
derte Beschreibung der wesentlichen Merkmale des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontroll- und des Risikomanagementsys-
tems im Lagebericht. 

Im IDW werden gegenwärtig weitere Verlautbarungen zu zentralen Fragen 
des BilMoG erarbeitet, deren Veröffentlichung noch im Laufe des Jah-
res 2009 erfolgen soll. 
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